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Nachrichtenblatt 
       Gemeinde 

 PIERBACH 

Abfallwirtschaftsbericht für das Kalenderjahr 2018 

Nachstehend eine Gesamtübersicht über die in Pierbach angefallenen 
bzw. gesammelten und entsorgten, sowie der Wiederverwertung zugeführten 
Altstoffe des Jahres 2018: 

 

Biotonne            20.150 kg 

Grün- und Strauchschnitt                   60.550 kg          
        

 Übernahme unter Aufsicht Abfallmenge 
in kg 

Verpackungen Styropor, Getränkeverbundkarton, Glasver-
packungen, Kunststoffbehälter und              
-flaschen, Folien, Papierverpackungen,  
Verschlüsse, Gelber Sack  

66.011 kg 

Altstoffe CD‘s, Filmmaterial, Silofolien, Autowracks, 
Alteisen, NE-Metalle, Armaturen, Messing, 
Alu-Kaffeekapseln, Kabelschrott, Altpapier-
De-Inking    

74.087 kg 

Elektro-
Altgeräte, Batte-
rien  

Elektrogroßgeräte, Kühlgeräte, Bildschirm-
geräte, Elektrokleingeräte,  

Gasentladungslampen, Fahrzeugbatterien, 
Gerätebatterien 

9.537 kg 

Problemstoffe Altlacke, Altöl, Lösemittel, Spraydosen, 
Werkstättenabfälle, Ölfilter, Eternit,  

Autowracks 

  3.260 kg 

Abfälle Altholz, Bauschutt, Restabfall, Sperrabfall, 
Eternit 

160.059 kg 

Sonstiges Alttextilien, Schuhe, Flachglas, Altfenster-
PVC, Speiseöl u.-fett, Kerzenwachs, Altrei-
fen, Dispersionsfarben, Altmedikamente  

11.171 kg 

Abfallmenge  

gesamt  

 324.125 kg 

Erlöse für  
wiederver-
wertbare Alt-
stoffe 

Kunststoffverpackungen, Becher, Verschlüsse, 
PET-Flaschen, Metallverpackungen, Buntme-
talle, Speiseöl, Textilien, Altglas, Alteisen, Ka-
bel, Papier, Kühl- u. Elektrogeräte, Bildschirme
   

19.830,23 € 
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STELLENAUSSCHREIBUNG 
Gemäß §§ 8 und 9 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 idgF wird auf Grund 
des Gemeinderatsbeschlusses vom 6. Juni 2019 für die Gemeinde Pierbach folgender Dienst-
posten öffentlich ausgeschrieben: 

Mitarbeiter/in am Bauhof 
der Gemeinde Pierbach 

Vertragsbediensteten-Dienstposten der Funktionslaufbahn GD 19.1 
(bei einschlägiger Fachausbildung mit Lehrabschluss) 

Anrechnung von Vordienstzeiten möglich 
Beschäftigungsausmaß 100% bzw. Teilzeitbeschäftigungen möglich (mind. 16 Wochen-

stunden) 
 

Die Entlohnung erfolgt auf Basis des Oö. GDG 2002 idgF. Die Besetzung des Dienstpostens er-
folgt mit 01.11.2019. Das Dienstverhältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
 

Zu den wesentlichen Aufgaben zählen unter anderem: 
 Winterdienst und Straßenwartungsarbeiten 
 Wasserversorgung 
 Grünraumpflege 
 Instandhaltungsarbeiten Gebäude, Fahrzeuge, Kanal, Spielplätze 
 Abfallwirtschaft 
 Ortsbildpflege 
 Mitarbeit in allen Bereichen des Bauhofes 
 

Besondere Aufnahmebedingungen: 
 Lehrabschluss in einem einschlägigen handwerklichen Beruf oder entsprechendes Niveau 
 Bereitschaft zu Mehrleistungen (Bereitschaftsdienst, Sonn- und Feiertagsdienst und 
 Nachtdienst im Winterdienst) 
 Bereitschaft zu Weiterbildung und Absolvierung notwendiger Wasserwart-Fortbildungen 
 B und C Führerschein bzw. die Bereitschaft diese binnen angemessener Frist nachzuholen 
 
 

Erwünschte Aufnahmevoraussetzungen: 
 Handwerkliches Geschick 
 Einsatzbereitschaft und Flexibilität 
 Teamfähigkeit 
 Einfühlungsvermögen und Freundlichkeit im Umgang mit den BürgerInnen 
 Genauigkeit, Belastbarkeit und Ausdauer 
 Bereitschaft zu zeitlichen Mehrleistungen 
 Bereitschaft zur Weiterbildung im fachlichen und persönlichen Bereich 
 Seriöses Auftreten 
 Gute Ortskenntnisse sind von Vorteil 

Auswahlverfahren: 
Das Auswahlverfahren (Objektivierungsverfahren) erfolgt gemäß den Bestimmungen des Oö. 
GDG 2002 idgF. Die Gemeinde Pierbach behält sich das Recht vor, Vorstellungsgespräche, 
Hearings, Tests und sonstige fachliche Begutachtungen mit einzelnen Bewerberinnen und Be-
werbern durchzuführen. Im Zusammenhang mit der Bewerbung und dem Auswahlverfahren an-
fallenden Kosten werden nicht ersetzt. 
 

Bewerbungsunterlagen und Bewerbungsfrist: 
Die schriftlichen Bewerbungen sind samt den entsprechenden Unterlagen (Kopien!) – 
Motivationsschreiben, Lebenslauf, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Zeugnisse 
über abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung und Nachweise über die bisherige berufliche 

Verwendung – bis spätestens 15. Juli 2019 (24:00 Uhr) beim Gemeindeamt Pierbach (Dorfstraße 
22, 4282 Pierbach) oder per E-Mail (gemeinde@pierbach.ooe.gv.at) einzureichen. 
Bezüglich näherer Details stehen Ihnen Bgm. Dipl.-Päd. Richard Freinschlag (M: +43 664 
8259046) und das Gemeindeamt Pierbach (07267/8255) gerne zur Verfügung. 



Bauverhandlungstermin!  
Rechtzeitige Beratung des  

Bausachverständigen in Anspruch nehmen!  
 

Bauvorhaben haben meist eine längere Vorlauf- und Planungszeit. Um unangenehme Überra-
schungen zu vermeiden, soll vor der Endausfertigung eines Planes unbedingt mit einem Entwurf 
die kostenlose Beratung des Bausachverständigen in Anspruch genommen werden!  
 

Der nächste Termin:  08. Juli 2019 ab 08:00 Uhr   
 
Zwecks zeitlicher Einteilung wird um Anmeldung gebeten:  
Herr Gregor Hackl (07267)8255-12. 
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130- Jahre  Freiwillige  
Feuerwehr Pierbach 

 

Am 15. August 2019 findet im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr 
Pierbach die 130 - Jahres -  Feier statt. Beginn ist um 09:30 Uhr mit einer 

Feldmesse. 
 Anschließend folgt ein Nachmittagsprogramm mit zahlreichen Ausstellun-

gen/Vorführungen und Kinderprogramm mit Hüpfburg. 
 

Auf einen gemütlichen Tag freut sich die Freiwillige Feuerwehr Pierbach 

Breitband in der Gemeinde Pierbach? 
 

Als Gemeinde Pierbach sind wir darum bemüht, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
den Unternehmen die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Wir haben 
jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nur die Möglichkeit der Erhebung des Bedarfes. Der Anschluss 
von Siedlungen, Ortschaften bzw. des gesamten Gemeindegebietes kann erst nach Gesprächen 
mit den Zuständigen des Breitbandbüros vom Land OÖ, sowie mit Anbietern (Providern) abge-
klärt werden. Die Bereitschaft zu solchen meist umfangreichen baulichen Maßnahmen und In-
vestitionen ist vor allem von der Anschlussrate der Haushalte und den Förderungen Breitband-
milliarde des Bundes sowie Mittel des Landes OÖ. abhängig. Wir weisen an dieser Stelle aus-
drücklich darauf hin, dass die Investitionsentscheidung nicht im Einflussbereich der Gemeinde 
liegt, sondern von der Summe der Haushalte, die sich für diese Zukunftstechnologie entschei-
den. Eine Mindestanschlussquote von 60% in Siedlungsgebieten bzw. Dörfern ist laut Auskünf-
ten für den Ausbau eines Glasfasernetzes unbedingt erforderlich. 

Online Fragebogen Breitband – Helfen Sie mit! 
Die online Befragung hilft Gemeinden allgemeine Erkenntnisse für ihr Gemeindegebiet zu be-
kommen.  
Der Fragebogen kann ab sofort über die Startseite der Homepage der Gemeinde Pierbach nur 
online ausgefüllt werden. Online deshalb, da dabei auch ein speedtest mit der derzeitigen Ver-
bindung gemacht wird.  
Aufruf des Fragebogens unter  
http://www.pierbach.at bzw. direkt unter 
https://de.surveymonkey.com/r/Pierbach 
 

Der Fragebogen ist anonym und ist der erste Schritt im Breitbandprojekt der Region Mühlviertler 
Alm. Anschließend werden Infoveranstaltungen in der Region angeboten. 
 

DANKE für das Ausfüllen des Fragebogens!! 
 

Unterstützt wird das Projekt von Bund, Land und Europäischer Union (LEADER) sowie der LEA-
DER-Region Mühlviertler Alm 

http://www.pierbach.at
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Die Mobilen Familiendienste sind für Sie da! 

Eine Mutter ist überlastet oder erkrankt und braucht jemanden für 
die Kinder und den Haushalt. Eine Situation, die rasche und kom-
petente Hilfe erfordert. 

Die Mobilen Familiendienste der Caritas für Betreuung und Pflege kommen zu Ihnen nach 
Hause, wenn Sie Unterstützung im Alltag brauchen: 

Mobile Familiendienste: 

 Familienhilfe 

 Langzeithilfe für Familien 
 

Information: 
Caritas für Betreuung und Pflege 
Mobile Familiendienste 
Kirchenplatz 3 
4232 Hagenberg 
Tel.: 07236/62409 
E-Mail: mobile.familiendienste_nord@caritas-linz.at 
www.mobiledienste.or.at 
 

* Die Caritas für Betreuung und Pflege führt die mobile Betreuung und Hilfe im Auftrag der Re-
gionalen Träger Sozialer Hilfe und mit Unterstützung des Sozialressorts des Landes OÖ durch. 

Stellenangebote 

Das Hotel Lebensquell Bad Zell suchen ab sofort: 
 Kellner / Restaurantfachkraft (m/w) für ca. 20 Stunden/Woche  
 Reinigungskraft (m/w) für 30 Stunden/Woche 
 Reinigungskraft (m/w) für 20 Stunden/Woche  

 

Das Kurhotel in Bad Zell sucht ab sofort: 
 Kellner / Restaurantfachkraft (m/w) für ca. 20 Stunden/Woche  
 

Stadtgemeinde Pregarten sucht : 
 Leiter/in der Finanzabteilung in der Funktionslaufbahn GD 13.2  
 

Firma Gastro-Snacks Harald Schmidsberger in Knollnhof 11a, 4284 Tragwein sucht mit soforti-
gem Eintritt: 
 Kraftfahrer/in mit Führerschein B (C von Vorteil)  
 

Die Sonnberg Biofleich GmbH in Unterweissenbach suchen ab sofort: 
  FleischerIn (Zerlegung)  

  FleischerIn (Zerlegung & Schlachtung)  

 

Die Lagerhausgenossenschaft Pregarten -Gallneukirchen suchen: 
 Kfm. Angestellte(r) Vollzeit 
 Monteur(in) / Monteurhelfer(in) in der Zentrale Warberg 
 Staplerfahrer(in) in Königswiesen 
 Kfm. Angestellte(r) in Pregarten 
 

Nähere Informationen zu den Stellenausschreibungen finden Sie an der Anschlag-
tafel des Gemeindeamtes.   
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Der Oö. Kinderbetreuungsbonus wird Eltern 
(Elternteil) zuerkannt, die mit ihrem Kind (ihren 
Kindern) im gemeinsamen Haushalt leben und 
den beitragsfreien Kindergarten nicht nützen. 

Wer wird gefördert? 
Jene, die das Angebot des beitragsfreien Kin-
dergartens nicht in Anspruch nehmen. Bean-
tragt werden kann die Förderung mit dem 3. 
Geburtstag (37. Lebensmonat) eines Kindes bis 
maximal zum Beginn des verpflichtenden Kin-
dergartenjahres. Dieses beginnt mit dem auf 
den 5. Geburtstag folgenden Kindergarten-
Arbeitsjahr. 

Wie wird gefördert? 
Der Oö. Kinderbetreuungsbonus beträgt jähr-
lich pro Kind 700 Euro bzw. für ab 1.1.2016 ge-
borene Kinder 900 Euro. Die Auszahlung er-
folgt in zwei Teilbeträgen. Die Eltern geben bei 
der Antragstellung das voraussichtliche Datum 
des erstmaligen Kindergartenbesuches an. Be-
reits nach Antragstellung wird ein Teilbetrag 

überwiesen. Mit dem Nachweis des Beginns 
des Kindergartenbesuches wird der zweite Teil-
betrag für die Monate der Nicht-
Inanspruchnahme des beitragsfreien Kindergar-
tens ausbezahlt. Die Förderung wird zum Zeit-
punkt der Antragsstellung maximal für ein Jahr 
rückwirkend zur Auszahlung gebracht. 
 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein? 
Die Nicht-Inanspruchnahme eines Kindergar-
ten- oder Krabbelstubenplatzes 
(Kinderbetreuung nach §3 Abs. 3a oder einer 
Sonderform nach § 23 Oö. Kinderbetreuungs-
gesetz). Der Kinderbetreuungsbonus wird ohne 
Einkommensgrenzen ausbezahlt und ist auf 
EU-Inländer beschränkt. 

Abwicklung / Antragstellung 
Der Antrag ist mittels (Online-)Formular an das 
Familienreferat des Landes Oberösterreich 
zu richten. Formulare liegen auf dem Gemein-
deamt Pierbach auf. 

OÖ Kinderbetreuungsbonus 

Die Krisenhilfe OÖ bietet rasche und professionelle Unterstützung bei psychischen Kri-
sen. Die MitarbeiterInnen stehen Ihnen unter der Telefonnummer 0732 / 2177 rund um die 
Uhr zur Verfügung.  
Unser Angebot:  
• Telefonische Krisenintervention  
• Persönliche Krisenintervention und Krisenbegleitung  
• Onlinekrisenberatung (www.krisenhilfeooe.at)  
• Hausbesuche  
• Unterstützung nach traumatischen Ereignissen  
• Unterstützung für Einsatzkräfte  
 
Ziele  
Die Krisenhilfe OÖ hat sich als Ziel gesetzt, Menschen in Krisensituationen, in denen die eigenen 
Bewältigungsstrategien nicht mehr funktionieren, rasch und unkompliziert Hilfe zur Verfügung zu 
stellen. Nach einer ersten Sofortentlastung werden gemeinsam mit den Betroffenen erste Schrit-
te aus der Krise und Bewältigungsstrategien entwickelt und umgesetzt. Die Betroffenen gewin-
nen ihre eigene Stabilität, Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zurück. Dadurch werden ne-
gative Folgen, die Krisen mit sich bringen können, wie zum Beispiel posttraumatische Störungen, 
Arbeitsunfähigkeit, oder soziale Isolation von vornherein vermieden. Durch ihre Angebote unter-
stützt die Krisenhilfe OÖ Betroffene dabei, selbst- und fremdgefährdendes Verhalten zu vermei-
den und trägt so wesentlich zur Suizidprävention in Oberösterreich bei.  
Alle Angebote der Krisenhilfe OÖ sind kostenlos. Mehr Infos auf www.krisenhilfeooe.at  
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Freundliche Grüße 
Gemeindeamt Pierbach 

 
 
 
 

Bürgermeister 
(Richard Freinschlag) 
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